Anlage Nr. 1

zum Antrag auf einen Vertrag zur Teilnahme an der Ausstellung

Verhaltensregeln

	
Neben unseren Bemühungen, Ihnen Service und Komfort bei der aktiven Freizeitgestaltung bieten zu können, schätzen wir eine kameradschaftliche Atmosphäre und messen der Versorgung mit allem, was nötig ist, sowie Ruhe und Sicherheit auf dem Campingplatz einen hohen Stellenwert bei. Es versteht sich, dass wir als Gegenleistung von unseren Gästen Verständnis erwarten können, und dass die geltenden Verhaltensregeln eingehalten werden.

Verhalten in der Natur

1. Beschädigen Sie Bäume und Sträucher nicht, lassen Sie die Blumen dort stehen, wo sie wachsen!
2.  Lassen Sie den Tieren und Vögeln ihre Ruhe!
3.  Hinterlassen Sie keinen Abfall!
4.  Helfen Sie mit, die die Natur so zu  wahren, wie sie ist!
5.  Stellen Sie Ihr Auto auf den dafür bestimmten Platz ab!
6  Nehmen Sie bei der Aufstellung Ihres Wohnwagens oder Campinganhängers Rücksicht auf andere!
7  Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Traditionen!
8  Gehen Sie sparsam mit Energie (Wasser und Strom) um!

Verhaltensregeln
1. Melden Sie sich mit Ihren Mitreisenden beim Empfang an. Um Missverständnisse zu vermeiden, machen Sie sich mit den geltenden Tarifen, Verhaltensregeln und anderen Vorschriften sofort vertraut. Zahlungen sind im Voraus oder bei Ankunft fällig.
2. Stellen Sie Ihren Wohnwagen oder Campinganhänger entsprechend der Platzmarkierung auf, um andere nicht zu behindern. Das Befahren der Grünflächen ist verboten.
3. Halten Sie das Gelände, die Gebäude, das Inventar und die bepflanzten Flächen sauber und vermeiden Sie Beschädigungen. Wir behalten uns das Recht vor, Sie für entstandene Schäden haftbar zu machen.
4. Offenes Feuer ist streng verboten! Halten Sie die Brandschutzbestimmungen strikt ein! Ihre Elektrizitäts- Gas und Wasseranlagen müssen für den Einsatz in der Natur tauglich und in Ordnung sein. 

5 Die Nachtruhe beginnt um 23.00 Uhr und dauert bis 7.00 Uhr. Von 22.00 bis 7.00 Uhr gilt ein allgemeines Fahrverbot im Objekt. Die Schranke ist von 23.00 – 7.00 Uhr geschlossen.

6 Um Ruhe und Sicherheit im Objekt gewährleisten zu können, ist Fahrverkehr nur eingeschränkt gestattet. Die Campingplatzverwaltung hat dazu eine Hofordnung erlassen. Dies bedeutet, dass in unserem Gelände ausschließlich im Schritttempo mit max. 5 km/h gefahren werden darf. LKW ist verboten. Mofafahrer: Motor abschalten!
7 Die Camper haften für das Verhalten Ihrer Gäste.
8 Verhalten Sie sich so, dass niemand sich  belästigt fühlt. Respektieren Sie andere Meinungen und Überzeugungen, akzeptieren und respektieren Sie die Hinweise der Leitung des Campingplatzes und die übrigen Regeln!
9 Die Parkverwaltung und die Leitung des Campingplatzes haften nicht für Diebstahl oder Schäden am Eigentum von Gästen oder Besuchern, ebenso nicht für Unfälle, die Gästen oder Besuchern zustoßen können.

10 Von allen Anwesenden auf dem Platz erwarten wir, dass sie die geltenden Verhaltensregeln, die allgemeinen örtlichen Anweisungen der Polizei und sonstige Vorschriften zur Kenntnis nehmen und sich daran halten. Verstöße gegen die Regeln können Geländeverweis ohne Rückvergütung zur Folge haben. 
11 Hunde sind anzuleinen. Beim „Gassi gehen“ sind eine Schaufel und ein geeigneter Beutel für die Hinterlassenschaften des Vierbeiners mitzuführen.
12 Das Aufstellen von Windfängen, Abdeckungen o.ä., die konstruktiv bei Ihrem Campinganhänger oder Wohnmobil nicht vorgesehen sind, ist nicht erlaubt.

Diese Verhaltensregeln und sonstige Bestimmungen sind nicht aufgestellt worden, um Sie, verehrte Gäste, in Ihrer Freiheit einzuschränken, sondern um die Ordnung aufrecht zu erhalten und Ihnen einen angenehmen Aufenthalt gewährleisten zu können. Wir gehen davon aus, dass diese Regeln von allen eingehalten werden.  Sie machen damit Ihren eigenen Aufenthalt in unserem Ferienpark und den Aufenthalt anderer schöner und angenehmer. 


